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Text 

ARTIKEL 186 

Ausnahmen 

(1) Dieses Kapitel ist nicht dahin gehend auszulegen, dass es eine Vertragspartei einschließlich ihrer 
öffentlichen Stellen an der ausschließlichen Ausübung von Tätigkeiten oder der ausschließlichen 
Erbringung von Dienstleistungen in ihrem Gebiet hindert, die Teil einer staatlichen Alterssicherung oder 
eines gesetzlichen Systems der sozialen Sicherheit sind, außer in den Fällen, in denen diese Tätigkeiten 
nach den internen Rechtsvorschriften der Vertragspartei von Finanzdienstleistern im Wettbewerb mit 
öffentlichen Stellen oder privaten Einrichtungen ausgeübt werden können. 

(2) Dieses Abkommen gilt nicht für Tätigkeiten einer Zentralbank oder einer Währungsbehörde oder 
einer sonstigen öffentlichen Stelle im Rahmen der Geld- oder Währungspolitik. 

(3) Dieses Kapitel ist nicht dahin gehend auszulegen, dass es eine Vertragspartei einschließlich ihrer 
öffentlichen Stellen an der ausschließlichen Ausübung von Tätigkeiten oder der ausschließlichen 
Erbringung von Dienstleistungen in ihrem Gebiet für Rechnung oder mit Garantie oder unter 
Verwendung finanzieller Mittel der Vertragspartei oder ihrer öffentlichen Stellen hindert. 
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Geldpolitik 
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